[image: ]Der Bürgermeisterin als Ordnungsbehörde 
Gemeinde Niedernhausen 
Sicherheit und Ordnung 
Wilrijkplatz 
65527 Niedernhausen 
 
Anzeige einer Verkehrsordnungswidrigkeit 
 
Angaben zur/zum Anzeigenerstatter/in 
☐M ☐W ☐D 
	Name  
 
	Vorname  
 

	Straße / Hausnummer  
 
	PLZ / Ort  
 

	Telefon:  
	E-Mail:  


 
Angaben zum Tatvorwurf 
	Tatvorwurf / Sachverhaltsschilderung ggf. vorhandene Beschilderung 
 

	Wurde jemand behindert?                  ☐Ja, wer wurde behindert?                                       ☐nein 

	Tattag (Datum)  
 
	Tatzeit (Uhrzeit - von wann bis wann) 
 

	Kennzeichen des betroffenen Fahrzeugs 
 
	Marke des betroffenen Fahrzeuges 
 

	Tatort (Straße und Hausnummer) 
 

	Weitere Zeugen: 
 


Als Beweismittel lege ich Lichtbilder dieser Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeige bei.  
 
Der vorgenannte Verkehrsverstoß wurde von mir persönlich über den oben genannten Zeitraum beobachtet. Das Fahrzeug wurde in diesem Zeitraum nicht bewegt. 
 
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner gemachten Angaben. Mir ist bewusst, dass ich als Zeuge zur wahrheitsgemäßen Angabe verpflichtet bin (§ 57 StPO i. V. m. § 46 OwiG) und auf Nachfrage zur Sache, ggf. vor Gericht, aussagen muss (§ 161 a StPO i. V. m. § 46 OwiG).  
Das Ordnungsamt weist darauf hin, dass anonyme Anzeigen nicht bearbeitet werden können. Eine Information zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß § 55 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) finden Sie auf der letzten Seite dieses Schreibens. 


  	 	 	 	 
…………………………………………………………………….. 	 	……………………………………………………………………..   Ort, Datum 	 	 	 	 	 	Unterschrift Anzeigenerstatter/in 
Merkblatt
Privatanzeigen bei Verkehrsordnungswidrigkeiten
 
Wenn Sie eine Verkehrsordnungswidrigkeit festgestellt haben und diese zur Anzeige bringen wollen, bitten wir Sie das Formular „Anzeige einer Verkehrsordnungswidrigkeit“ zu verwenden. 
 
Die Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeige muss folgende Angaben enthalten: 
 
· Ihre kompletten Kontaktdaten. (Auch sollten Sie möglichst eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse angeben, unter der wir Sie tagsüber erreichen können.) 
 
· Fahrzeugkennzeichen (bei abgemeldeten/nicht zugelassenen Fahrzeugen die Angabe des entsiegelten Kennzeichens (oder den Vermerk "kein Kennzeichen vorhanden"). 
 
· Fahrzeugart (PKW, LKW, Anhänger), 
 
· Angabe zum Fahrzeugfabrikat und die Farbe (z.B.: Opel, grün). 
 
· genauer Standort/Tatort (Straße vor oder gegenüber der Hausnummer...). 
 
· genaue Tatzeit/Zeit der Feststellung:  
•Datum und Uhrzeit z.B.  
•15.01.2021 um 13.05 Uhr oder  
•15.01.2021 um 13.45 Uhr bis 16.01.2021 um 8.45 Uhr 
 
· konkrete Angaben zum Tatvorwurf z.B. 
  	•Parken im absoluten Haltverbot mit Behinderung  
•Parken vor einer Grundstückseinfahrt  
•Parken auf dem Gehweg mit Behinderung 
 
· Fotos, auf denen das Fahrzeug und die Umgebung zu erkennen ist. (möglichst mit eingeblendetem Datum und Uhrzeit) 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keinen Schriftverkehr über die Bearbeitung und den Ausgang des Ordnungswidrigkeitsverfahrens erteilen können. 
 
 
Der Bürgermeisterin als Ordnungsbehörde 
Sicherheit und Ordnung 
Wilrijkplatz 
65527 Niedernhausen 
 
Ansprechpartner:  	Ordnungspolizei 
Telefon: 06127 / 903 105 						E-Mail: ordnungsbehoerde@niedernhausen.de   	 
 

Benachrichtigung über die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten gemäß § 55 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung: 
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Niedernhausen 
Wilrijkplatz 
65527 Niedernhausen 
Telefon: 06127/903-0 
 
Unsere/n Datenschutzbeauftragte/n erreichen Sie wie folgt: 
Gemeinde Niedernhausen, Datenschutz |Informationssicherheit |Compliance, Frankfurter Str. 2, 65549 Limburg an der Lahn 
E-Mail: dsb@b-pisec.com 
 
Diese Person ist ausschließlich für datenschutzrechtliche Fragestellungen zuständig und kann Ihnen weder Auskünfte zu Ordnungswidrigkeitsverfahren geben noch Rechtsberatung erteilen. 
 
Gemäß § 60 BDSG haben Sie das Recht auf Beschwerde und das Recht sich unmittelbar schriftlich oder mündlich an den Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes Hessen zu wenden: 
 
Den Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI) erreichen Sie wie folgt: Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de 
 
Die Daten werden verarbeitet, um Ordnungswidrigkeiten (siehe Tatangaben) zu ahnden und zu verfolgen. 
Die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen werden beachtet. 
 
Sie haben das Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten und auf die Berichtigung 
Ihrer unrichtigen Daten. Das Recht auf die Löschung bzw. Einschränkung der Verarbeitung der Daten besteht, wenn die Speicherung der Daten unzulässig oder für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich ist. 
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